
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Landratsamt

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Postfach 100253/54 01782 Pirna

Datum: 25.06.2026

Lt. Verteiler
Amt/Bereich: Umweltamt/Ref. Forst

Ansprechpartner: Herr Wittig
Besucheranschrift: Weißeritzstraße 11

01744 Dippoldiswalde
Gebäude/Zimmer: DWH1-109
Telefon: 03501 515 3500
E-Mail: Tilo.Wittig@landratsamt-pirna.de

Aktenzeichen: 145-861.21-W/001/26

Allgemeinverfügung

Das Landratsamt Sächsische Schweiz - Osterzgebirge als untere Forstbehörde erlässt gemäß §§ 
13 Abs. 1, 2 und 35 Abs. 1,2 SächsWaldG nachfolgende Allgemeinverfügung:

Für das Gebiet des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wird das waldgesetzliche 
Betretungsrecht ab dem Tag der Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung wie folgt 
eingeschränkt:

1) Von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr ist das Verlassen der Waldwege untersagt.

2) Die Nutzung von Biwakplätzen, Zeltplätzen, Lagerplätzen, Forststeig- und Trekkinghütten, 
das Lagern insbesondere mit mitgebrachten Sitz- oder Liegegelegenheiten sowie das 
Übernachten ist nicht erlaubt.

3) Das Mitführen von feuergefährlichen Gegenständen und Geräten (insbesondere 
Feuerzeuge, Streichhölzer, Kochgeräte) sowie feuergefährlichen Stoffen (insbesondere 
brennbare Flüssigkeiten und Gase, Holzkohle, Feueranzünder) ist untersagt.

4) Vom Wegegebot gemäß Nr. 1 und den Verboten gemäß Nr. 2 und 3 sind die im § 15 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 SächsWaldG genannten Personen und Sachverhalte ausgenommen.

5) Die Allgemeinverfügung gilt bis auf Widerruf.

Der vorsätzliche oder fahrlässige Verstoß gegen vorstehende Allgemeinverfügung ist gern.
§ 52 Abs. 5 SächsWaldG als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße bedroht. Diese kann bis zu 2500 €, 
in besonders schweren Fällen bis zu 10.000 € betragen.

Hinweis:
Außerhalb der Öffnungszeiten bleiben die Verwaltungsliegenschaften des Landratsamtes geschlossen. Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich.

Hauptsitz: Schloßhof 2/4 
01796 Pirna

Öffnungszeiten:
Montag
Dienstag/Donnerstag

08:00- 12:00 Uhr
08:00- 12:00 Uhr
13:00- 18:00 Uhr

Bankverbindung
Kontoinhaber:
Bank:
IBAN:

Landratsamt
Ostsächsische Sparkasse Dresden
DE12 8505 0300 3000 0019 20

Telefon: +49 3501 515-0 (Vermittlung) Mittwoch Schließtag BIC: OSDDDE81XXX
Internet: www.landratsamt-pirna.de Freitag 08:00- 12:00 Uhr USt-IdNr.: DE140640911

Die Zugangsvoraussetzungen für elektronisch signierte und verschlüsselte elektronische Dokumente sowie zum Datenschutz sind nachzulesen unter: 
https://www.landratsamt-pirna.de/elektronische-kommunikation.html I https://www.landratsamt-pirna.de/infopflichten-dsgvo.html
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Begründung:

Wegen der trockenen Witterung bei zugleich hohen Temperaturen besteht aktuell im Gebiet des 
Landkreises eine hohe Waldbrandgefahr, was vor allem im Zusammenhang mit den naturräumlichen 
Gegebenheiten steht.

Parallel dazu wird derzeit ein hohes Besucheraufkommen festgestellt. Da die Mehrzahl aller 
Waldbrände von Waldbesuchern ausgehen, ergibt sich daraus ein besonders hohes 
Waldbrandrisiko.

Das Verlassen der Waldwege wird untersagt, weil die Zündbereitschaft in den Waldbeständen höher 
ist als auf den Waldwegen.

Die Nutzung von Biwakplätzen, Zeltplätzen, Lagerplätzen, Forststeig- und Trekkinghütten, das 
Lagern sowie das Übernachten ist nicht erlaubt, weil die Entstehung von Waldbränden und 
besonders die Waldbrandbekämpfung in der Nachtzeit mit besonderen Gefahren für Leib und Leben 
verbunden ist.

Das Mitführen feuergefährlicher Geräte und Stoffe wird untersagt, weil diese eine hohe Zündfähigkeit 
besitzen.

Die Allgemeinverfügung wird widerrufen, sobald sich die Wetterlage umstellt.

Zum Schutz des Waldes und der Waldbesucher war vorstehende Allgemeinverfügung zu erlassen. 
Sie war für sofort vollziehbar zu erklären, um den mit ihr bezweckten Erfolg ohne Verzögerung zu 
bewirken.

Überdies können die Forstschutzbeauftragten und die Vollzugspolizeibediensteten Platzverweise 
aussprechen.

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr.4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
für sofort vollziehbar erklärt.

Verteiler: Tageszeitung, Rundfunk, Gemeinden, TU Dresden, soziale Medien - über 
Pressestelle, SBB, Tourismusverband Sächsische Schweiz, Nationalparkverwaltung 
Sächsische Schweiz

M. Geisler


